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der „Constitutio Domus Regis“ von ca. 1136 sind die Hausämter des 
Truchsessen (dapifer), des Mundschenken (pincema, buticularius), des Käm­
merers (camerarius) und des Marschalls (constabularius) genannt, denen je­
weils zahlreiche niedere Hofbeamte unterstellt sind112. Da diese vier Haupt­
ämter in einigen bedeutenden Familien erblich wurden, stiegen neben den 
höheren Hofämtern neue Beamte am Königshof empor, welche die tatsäch­
liche Arbeit verrichteten, wie z. B. der Justitiar und der Treasurer. Um den 
König herum entstand so ein engerer Kreis der königlichen Hofhaltung, 
der in mancherlei Ämter und Dienergruppen gegliedert war; ihm schloß 
sich ein weiterer Kreis von Verwaltungsbeamten an, der besonders unter 
Heinrich II. vermehrt wurde113. Schließlich folgte ein äußerer Kreis von 
Vasallen und Rittern, die im Lehnsdienst des Königs standen. Der Schatz­
meister Heinrichs II., Richard von Ely, hat im übrigen um 1177/79 eine äu­
ßerst instruktive Schrift über den Aufbau der königlichen Rechnungskam­
mer verfaßt, den Dialogus de scaccario114.
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4. Aegidius Romanus und Konrad von Megenberg 
zur Hofämterordnung

Aufschlußreiche ergänzende Hinweise zur Organisation von Fürstenhö­
fen und zur Anordnung von Hofämtern finden sich in den Schriften von 
Aegidius Romanus und Konrad von Megenberg. Aegidius Romanus (ca. 
1243-1316), ein Schüler des Thomas von Aquin, war Erzieher des späteren 
französischen Königs Philipp des Schönen, für den er den Fürstenspiegel 
„De regimine principum“ schrieb115. In diesem Traktat teilt er das an den 


